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Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde 
Fachbereich Nachhaltige Wirtschaft 

Erste Satzung zur Änderung der Studien- und 

Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang 

Nachhaltige Ökonomie und Management 
(„Bachelor of Arts“) 

der HNE Eberswalde 
vom 19.07.2023 

Auf Grundlage von  

• § 9 Abs. 1 bis 3; § 18 Abs. 1 bis 4; § 19 Abs. 1 und 2; § 22 Abs. 1 und 2; § 28 Abs. 1 und 

4  und § 72 Abs. 2 Nr.: 1 des Brandenburgischen Hochschulgesetzes vom 28.April 2014 

(GVBL. I/14, [Nr. 18]), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. September 2020 

(GVBl.I/20, [Nr. 26]) 

• der Hochschulprüfungsverordnung (HSPV) vom 04. März 2015 (GVBL. II/15, Nr.:12), ge-

ändert durch Verordnung vom 7. Juli 2020 (GVBl.II/20, [Nr. 58]) 

• § 30 Absatz 1 der Grundordnung der HNE Eberswalde vom 16.12.2020 (Amtliche Mittei-

lungen HNEE Nr. 79 vom 12.01.2021)und  

• der Rahmenstudien- und Rahmenprüfungsordnung (RSPO) der HNE Eberswalde in der 

Fassung der zweiten Änderungssatzung vom 18. Oktober 2022 (Amtliche Mitteilungen Nr. 

106 vom 6. Dezember 2022) 

hat der Fachbereichsrat des Fachbereiches Nachhaltige Wirtschaft der HNE Eberswalde  am am 

12.07. 2023 folgende erste Satzung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung beschlos-

sen: 

 

Artikel 1 

 

Die STUDIEN-_UND PRÜFUNGSORDNUNG für den Bachelorstudiengang „Nachhaltige Ökono-

mie und Management“ der HNE Eberswalde vom 17.06.2021 wird wie folgt geändert: 

 

1. In § 1 wird Absatz 3 neu eingefügt: „Diese Ordnung ergänzt als fachspezifische Ordnung die 

Regelungen der RSPO. Im Fall eines Widerspruchs zwischen dieser Ordnung und der RSPO 

gehen die Bestimmungen der RSPO vor. 

 

2. § 2 Abs. 3 wird gestrichen.  

 

3. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 4 wird Absatz 3 und wird wie folgt neu gefasst: 

https://bravors.brandenburg.de/br2/sixcms/media.php/76/GVBl_I_26_2020.pdf
https://bravors.brandenburg.de/br2/sixcms/media.php/76/GVBl_II_58_2020.pdf
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„Als sprachliche Zugangs voraussetzung gilt für Studienbewerber*innen, die ihre Hoch-

schulzugangsberechtigung nicht nach deutschem Recht an einer deutschsprachigen 

Einrichtung erworben haben, der Nachweis der „Deutschen Sprachprüfung für den 

Hochschulzugang“ mit dem Gesamtergebnis DSH-2 oder ein vergleichbarer Ab-

schluss.“ 

 

b) Absatz 5 wird Absatz 4. 

 

c) Absatz 6 wird absatz 5. 

 
4. In § 5 Satz 1 wird „Abs. 5“ durch „Absatz 8“ ersetzt und zwischen den Worten „Kompetenz“ 

und „Wissenserwerb“ da Wort „und“ gestrichen und durch „bzw.„ ersetzt.:  

 

5. § 7 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

a) Der zweite Satz „Im Rahmen des Praxisprojektes wird eine an eine Vertiefung ange-
lehnte Fragestellung bearbeitet“ wird gestichen. 

 

b) Nach dem ersten Satz wird der neue Satz 2 eingefügt „Im Rahmen des Praxisprojek-

tes werden Nachhaltigkeitskompetenzen vertieft.“ 

 

6.    § 8 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 Satz 2 wird gestrichen und wie folgt neu gefasst: „Die Vergabe begrenzter 

Plätze in Wahlpflichtmodulen oder anderen wählbaren Kleingruppen erfolgt bei Über-

belegung per Los.“  

 

b) Absatz 1 Satz 3 wird neu angefügt: „Studierende, die nicht berücksichtigt werden 

konnten, erhalten die Möglichkeit zur Nachwahl von Wahlpflichtmodulen.“ 

 

c) In Absatz 2 Satz 1 wird „16. Mai“ gestrichen und durch „15. April“ ersetzt. 

 

d) In Absatz 2 Satz 3 wird „das Dekanat“ gestrichen und durch „der/ die Dekan*in in 

Abstimmung mit der Studiengangsleitung“ ersetzt. 

 

e) In Absatz 3 wird „ 30.06.“ gestichen und durch „31.05.“ ersetzt und „31.07.“      gestri-

chen und durch „30.06.“ ersetzt. 

 
7. §10 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 2 wird gestrichen. 

 

b) In Absatz 1 werden nach Satz 1 die Sätze: „Für Studierende, die einen Teil des Stu-

diums im In- oder Ausland absolvieren wollen, wird im Vorfeld zu dem Aufenthalt an 

der jeweils anderen Hochschule über die Abteilung Studierendenservice & Internati-

onal Office ein Learning-Agreement abgeschlossen. Dieses wird mit den Studien-

gangsleitungen und ggf. Modulverantwortlichen abgestimmt und an Die/ den Prü-

fungsauschussvorsitzende*n zur Entscheidung weitergeleitet.“ eingefügt. 

 

c) In Absatz 2 werden die Worte in der Klammer „exkusive Praxisprojekt“ gestrichen und 

die Zahl „60“ wird gestrichen und durch die Zahl „90“ ersetzt. 
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8.  § 11 wird wie folgt geändert:  

a) In Absatz 1 werden nach dem Wort "daür" die Worte „in Anlage 1" eingefügt. 

 

b) Absatz 3 wird wie folgt neu gefasst:  

„Ist bei Modulen, die aus mehreren Lehrveranstaltungen bestehen, eine                Prü-

fungsleistung für jede Lehrveranstaltung definiert, so gilt das Modul als bestanden, 

wenn die Prüfungsleistungen aller Lehrveranstaltungen bestanden wurden. Wurde 

die Prüfungsleistung einer Lehrveranstaltung nicht bestanden, muss lediglich die Prü-

fungsleistung dieser Lehrveranstaltung nachgeholt werden. 

Referate oder Präsentationen (mündliche Prüfungsleistungen, gemäß § 11 Abs., 1 

und 2 der RSPO)), die vor Studierenden gehalten werden, sowie Prüfungsleistungen, 

die mit/ohne Erfolg bewertet werden, können auch außerhalb des Prüfungszeitrau-

mes im laufenden Semester erbracht werden, insbesondere während der Vorlesungs-

zeit.“ 

 

c) Absatz 4 wird gestrichen. 

 

d) Absatz 5 wird Absatz 4. 

 

e) Im neuen Absatz 4 werden bei „b.“ nach dem Wort „Praxisprojekt“ die Worte „mit der 

Bewertung“ eingefügt. 

 

f) Im neuen Absatz 4 werden bei „c.“ nach dem Wort „Bachelor-Seminar“ die Worte „mit 
der Bewertung“ eingefügt. 

 
g) Im neuen Absatz 4 werden bei „d.“ nach dem Wort „mindestens“ die Worte „der Note“ 

eingefügt. 
 
h) Im neuen Absatz 4 werden nach dem 4. Satz die folgenden neuen Sätze 5 und 6 

angefügt: „Die Leistungspunkte der nicht benoteten Module werden bei der Berech-

nung der Gesamt-note nicht berücksichtigt. 

Besteht eine Modulprüfung aus mehreren Prüfungsleistungen, muss jede Prüfungs-

leis-tung mit mindestens 4,0 bestanden sein.“   

 

9. § 12 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt neu gefasst: 

 „Der Kandidat oder die Kandidatin ist gehalten, eigenverantwortlich ein wissenschaft-

lich bzw. praktisch relevantes Thema für die Bachelor-Thesis auszusuchen. Neben 

einer rein theoretisch-literaturgestützten Thesis, ist ebenso eine empirische Schwer-

punktsetzung möglich, z.B. in Kooperation mit privaten und öffentlichen Institutionen 

der Wirtschaft, Verwaltung, Zivilgesellschaft, Interessenvertretung. Darüber hinaus 

sollte sich der Kan-didat oder die Kandidatin selbst um zwei Prüfer*innen der Ba-

chelor-Thesis bemühen. Zweitprüfer*innen können auch geeignete hochschulexterne 

Personen sein, es gelten die Regelungen im § 8 der RSPO.“ 

 

b) In Absatz 2 Satz 2 wird das Datum „16.05.“ gestrichen und durch die Worte „Ende 

April“ ersetzt.  
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c) In Absatz 2 Satz 3 wird nach dem Wort „Fachsemester“ im Klammerzusatz die Zahl 

„114“ gestrichen und durch die Zahl „112“ ersetzt. 

 

d) In Absatz 3 Satz 1 werden nach dem Wort „ Bachelor-Thesis“ die Worte „entspre-

chend § 19 Absatz 7 RSPO“ eingefügt. 

 

e) In Absatz 4 wird Satz 1 wie folgt neu gefasst: 

„Der Bearbeitungszeitraum der Bachelor-Thesis beträgt 3 Monate.“ 

 

f) In Absatz 5 Satz 2 wird der Klammerzusatz nach dem Wort „Exemplar“ um das Wort 

„USB-Stick“ ergänzt. 

 

g) In Absatz 5 Satz 3 werden nach dem Wort „wird“ die worte „ im Dekanatssekretariat“ 

eingefügt. 

 

10.  § 13 wird wie folgt geändert: 

a) Im Satz 1 wird nach der Bezeichnung „§ 11“ „Absatz 6“ gestrichen und durch Absatz 

4 ersetzt. 

 

b) Im Satz 2 wird nach dem Wort „Zeugnis“ das Wort „und“ gestrichen und nach dem 

Wort „Bachelorurkunde“ die Worte „und das Diploma Supplement“ eingefügt. 

 

11. § 14 wird wie folgt neu gefasst: 

a) Absatz 1 wird neu gefasst: 

„Die erste Satzung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Bachelor-

studi-enganges Nachhaltige Ökonomie und Management tritt mit ihrer Veröffentli-

chung in den Amtlichen Mitteilungen der HNEE in Kraft.“ 

 

b) In Absatz 2 wird nach dem Wort „Wintersemester“ die Jahreszahl 2021/2022 gestri-

chen und durch „2023/2024“ ersetzt. 

 

c) Absatz 3 wird gestrichen. 

 

d) Der neue Absatz  3 wird angefügt und erhält die folgende Fassung: 

„Die Fortgeltung der auf der Grundlage der bisherigen Studien- und Prüfungsord-

nungsord-nung des Bachelorstudienganges „Nachhaltige Ökonomie und Manage-

ment“  vom 17.06.2021 durchgeführten Prüfungen wird durch das Inkrafttreten dieser 

Ordnung nicht berührt. Wer sich bei Inkrafttreten dieser Ordnung in dem Bachelorstu-

diengang „Nachhalti-ge Ökonomie und Management“ befindet, kann das Studium 

nach den bei der Aufnahme des Studiums geltenden Rechtsvorschriften abschließen.“ 

 

e) Der neue Absatz  4 wird angefügt und erhält die folgende Fassung: 

„Die Studien- und Prüfungsordnung des Bachelor-Studienganges Nachhaltige Ökono-

mie und Management“ vom 17.06.2021 tritt nach Ablauf der doppelten Regelstudien-

zeit nach Inkrafttreten dieser Ordnung außer Kraft. Entsprechende Prüfungsvorgänge 

müs-sen bis zu diesem Zeitpunkt beendet sein. Studierende, die bis zum Zeitpunkt 

des Au-ßer-Kraft-Tretens der Studien-und Prüfungsordnung ihr Studium nicht abge-

schlossen haben, verlieren ihren Prüfungsanspruch.“ 
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12.  Anlage 1 „Curriculum“ erhält die aus dem Anhang zu dieser Satzung ersichtliche Fassung. 

 

13. Anlage 2 wird wie folgt geändert: 

a) In § 5 Absatz 4 wird Satz 2 gestrichen. 

 

b) In § 7 Absatz 2, Satz 1 werden nach dem Wort „Praxispartnerin“die Worte „und der 

HNEE“ gestrichen. 

 

c) In § 7 Absatz 2, Satz 2 wird nach dem Komma das Wort „die“ gestrichen und durch 

das wort „das“ ersetzt und nach dem Wort „gültige“ das Wort „Vertragsvorlage“ gestri-

chen und durch das Wort „Vertragsmuster“ ersetzt. 

 

14. Anlage 3 erhält die aus dem Anhang zu dieser Satzung ersichtliche Fassung 

 
 

Artikel 2 

 

Der Präsident der HNEE wird ermächtigt, den Wortlaut der ersten Änderungssatzung der Studien- 
und Prüfungsordnung des Masterstudienganges Ökologische Landwirtschaft und Ernährungs-
systeme (M.Sc.) vom04.05.2022 in der ab dem Wintersemester 2022/2023 an geltenden Fassung 
als „Lesefassung“ zu veröffentlichen. 
 
 
Artikel 3 
 
Die erste Satzung zur Änderung der studien- und Prüfungsordnung für den  
Bachelorstudiengang „Nachaltige Ökonomiie und Management vom 19.07.2023 tritt mit  
ihrer Veröffentlichung in den amtlichen Mitteilungen der HNEE in Kraft.  
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- LESEFASSUNG – 

Die Lesefassung ist die Zusammenfassung aus gültiger Ordnung und Satzungsänderung. Sie 

dient lediglich der Übersichtlichkeit und dem Service. 

Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde  

Fachbereich Nachhaltige Wirtschaft 

 

Erste Satzung zur Änderung der Studien- und 

Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang 

Nachhaltige Ökonomie und Management 

(„Bachelor of Arts“) 

der HNE Eberswalde 

vom 19.07.2023 

Auf Grundlage von  

• § 9 Absatz 1 bis 3; § 18 Abs.1 bis Abs. 4; § 19 Abs. 1 und 2; § 22 Abs.1 und 2; § 72 

Abs.2 Nr.: 1 des Brandenburgischen Hochschulgesetzes vom 28.04.2014 (GVBL. I/14 

vom 29.04.2014) in der Fassung vom 01.07.2015 (GVBl. I/15, Nr.18),  

zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. September 2020 (GVBl.I/20, [Nr. 26]) 

• der Hochschulprüfungsverordnung (HSPV) vom 04. März 2015 (GVBL. II/15, Nr.:12), ge-

ändert durch Verordnung vom 7. Juli 2020 (GVBl.II/20, [Nr. 58]) 

• § 21 der Grundordnung der HNE Eberswalde vom 21.09.2015 und  

• der Rahmenstudien- und Rahmenprüfungsordnung (RSPO) der HNE Eberswalde vom 

23.03.2016 

hat der Fachbereichsrat des Fachbereiches Nachhaltige Wirtschaft der HNE Eberswalde am 

14.10.2020 folgende Studien- und Prüfungsordnung genehmigt: 

 
Am am 12.07.2023  hat der Fachbereichsrat des Fachbereiches Nachhaltige Wirtschaft 

folgende erste Satzung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung für den Ba-

chelorstudiengang „Nachhaltige Ökonomie und Management“ erlassen: 
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Inhalt    

§  1   Geltungsbereich 

§  2   Allgemeine Ziele des Studienganges 

§  3   Zugang und Zulassung zum Studium 

§  4   Studienaufbau und Studienumfang 

§  5   Lehrformate 

§  6   Basismodule 

§  7   Studienschwerpunkte und  Spezialisierung  

§  8   Wahlpflicht- und Vertiefungswahl 

§  9   Praxisprojekt 

§ 10   Mobilitätsfenster 

§ 11  Prüfungen 

§ 12  Bachelor-Thesis 

§ 13  Bachelorgrad 

§ 14  Geltung anderer Bestimmungen 

§ 15  Inkrafttreten  

 

 

§  1   Geltungsbereich 

 

(1) Diese Ordnung regelt Ziele, Inhalt, Aufbau und Ablauf des 6-semestrigen Bachelor-Studien-

gangs „Nachhaltige Ökonomie und Management“ am Fachbereich Nachhaltige Wirtschaft an 

der HNE Eberswalde. 

 

(2) Die Anlagen 1 - 3 sind Bestandteil dieser Ordnung. 

 

(3) Diese Ordnung ergänzt als fachspezifische Ordnung die Regelungen der RSPO. Im Fall ei-

nes Widerspruchs zwischen dieser Ordnung und der RSPO gehen die Bestimmungen der 

RSPO vor. 

 

 

§  2   Allgemeine Ziele des Studienganges 

 

(1) Das Studium endet mit einem ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschluss. Die Absol-

vent*innen werden in die Lage versetzt, in vielfältigen privaten sowie öffentlichen Institutionen 

(u.a. Unternehmen, Verwaltungen) Fragestellungen bzw. Aufgaben mit ökonomischen Bezug 

zu bearbeiten, Verantwortung zu übernehmen und dabei stets die verschiedenen 

Dimensionen der Nachhaltigkeit einzubeziehen.  
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(2) Dazu werden den Studierenden fachliche Kompetenzen im Themenfeld Ökonomie und Ma-

nagement, methodische Grundlagen, profilbildende Kompetenzen im Bereich der Nachhaltig-

keit und persönliche Kompetenzen im Rahmen der Basismodule vermittelt.  

 

(3) In den Spezialisierungen werden nachhaltigkeitsrelevante ökonomische Spezialkenntnisse 

und Methodenkompetenzen vermittelt.  

 

 

§  3   Zugang und Zulassung zum Studium 

 

(1) Für den Studiengang können nur Bewerber*innen zugelassen werden, die die Voraussetzun-

gen gem. § 9 Abs. 2 und 3 BbgHG erfüllen bzw. gleichwertige Abschlüsse an ausländischen 

Schulen nachweisen. Zur Beurteilung der Gleichwertigkeit ausländischer Studienabschlüsse 

finden die Äquivalenzvereinbarungen der KMK (Kultusministerkonferenz) Anwendung. Ein-

zelheiten werden in spezifischen Durchführungsbestimmungen geregelt. 

 

(2) Zur Immatrikulation von beruflich qualifizierten Bewerber*innen ohne schulische Hochschul-

zugangsberechtigung gilt § 9 Abs. 2 Ziff. 6 bis 11 BbgHG. Die Abschlüsse beruflich qualifi-

zierter Bewerber*innen mit kaufmännischen oder betriebswirtschaftlich–technischen Ab-

schlüssen wie etwa Industrie- und Bürokaufleute oder Betriebswirt*innen aus Produktions-, 

Handels- und Dienstleistungsunternehmen werden als Zugangsvoraussetzung anerkannt, 

wenn nach Abschluss der einschlägigen Berufsausbildung eine zweijährige Berufserfahrung 

erworben wurde. 

 
(3) Als sprachliche Zulassungsvoraussetzung gilt für Studienbewerber*innen, die ihre Hoch-

schulzugangsberechtigung nicht nach deutschem Recht an einer deutschsprachigen Einrich-

tung erworben haben, als sprachliche Zugangsvoraussetzung der Nachweis der „Deutschen 

Sprachprüfung für den Hochschulzugang“ mit dem Gesamtergebnis DSH-2 oder ein ver-

gleichbarer Abschluss.  

 

(4) Bewerber*innen, die den Prüfungsanspruch aus anderen betriebswirtschaftlichen Diplomstu-

diengängen an Fachhochschulen sowie an betriebswirtschaftlichen Bachelor-Studiengängen 

an Hochschulen, einschließlich solcher, die an der HNE angeboten werden, verloren haben, 

haben keinen Zugang zum Studiengang „Nachhaltige Ökonomie und Management“; im Zwei-

felsfall entscheidet der Prüfungsausschuss. 
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(5) Übersteigt die Zahl der Studienbewerber*innen die Zahl der zugewiesenen Studienplätze, 

wird ein Studienplatzvergabeverfahren entsprechend dem Gesetz über die Hochschulzulas-

sung im Land Brandenburg (Brandenburgisches Hochschulzulassungsgesetz-BbgHZG in 

der jeweiligen Fassung) und der Verordnung über die Zulassung zu Studienplätzen in zulas-

sungsbeschränkten Studiengängen durch die Hochschulen des Landes Brandenburg (Hoch-

schulzulassungsverordnung – HZV) durchgeführt.  

 
Die Vergabe der Studienplätze im Hochschulauswahlverfahren regelt die Satzung der Hoch-

schule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde für die Auswahl von Studierenden im Hoch-

schulauswahlverfahren in örtlich zulassungsbeschränkten Studiengängen (Hochschulzulas-

sungssatzung) in der jeweils gültigen Fassung. 

 

 

§  4   Studienaufbau und Studienumfang 

 

(1)  Das Studium beginnt regelmäßig im Wintersemester. 

 

(2) Die Regelstudienzeit beträgt 6 Semester. Sie gliedert sich in: 

„Basismodule“ (1. bis 3. Fachsemester); 

„Spezialisierung” (3. bis 6. Fachsemester); 

betreutes Praxisprojekt (4. Fachsemester), Bachelor-Seminar und Bachelor-Thesis (je-

weils 6.  Fachsemester). 

 

(3)  Das Studium ist modular aufgebaut, es umfasst Pflicht- und Wahlpflichtmodule.  

Leistungspunkte werden für ein Modul nur vergeben, wenn die Modulnote mindestens „aus-

reichend“ oder die Bewertung „mit Erfolg“ lautet. Die Pflicht- und Wahlpflichtmodule sind in 

Anlage 1 dargestellt. 

 

(4) Die Lehrveranstaltungen werden in Form von Vorlesungen, Übungen, Seminaren, Exkursio-

nen oder Simulationen abgehalten. Projekte und Präsentationen gehören zum gesamten Stu-

dienablauf. Lehrveranstaltungen können als Präsenzveranstaltung, Online-Veranstaltung o-

der als kombiniertes Format abgehalten werden. Ausführliche Regelungen zu den besonde-

ren Lehr- und Prüfungsformen finden sich in § 5 und § 11 Absatz 4 .  

 

(5) Die Mindestzahl der zum Erwerb des Studienabschlusses erforderlichen ECTS-Leistungs-

punkte beträgt 180. Je Fachsemester werden 30 ECTS vergeben. Ein ECTS-Leistungspunkt 
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entspricht einer Gesamtarbeitsleistung der Studierenden von 30 Zeitstunden. Diese schließen 

die Zeit für Selbststudium und Prüfungsvorbereitung mit ein. 

 

(6) Das Studium ist für ein Teilzeitstudium nicht geeignet. 

 
(7) Sollten nach Ende des 3. Semesters weniger als 60 ECTS erfolgreich abgeschlossen worden 

sein, können Studierende zu einer Studienfachberatung eingeladen werden. Das freiwillige 

Gespräch dient der Erörterung von Optionen zum weiteren Studienverlauf, insbesondere in 

Bezug auf das Praxisprojekt und die Vertiefungswahl. 

 
 
§ 5 Lehrformate 

 

Neben denen im § 5 Absatz 8 der RSPO benannten Lehrformen können auch Simulationen  

oder Planspiele für den Kompetenz- bzw. Wissenserwerb eingesetzt werden. Diese Lehrform 

zeichnet sich dadurch aus, dass Wissen und Fähigkeiten an realitätsnahen, künstlich erzeugten 

Situationen durch Studierende erprobt werden können.  

 

 

§ 6 Basismodule 

 

(1) Die Basismodule sind die Pflichtmodule des 1. bis 3. Fachsemesters (siehe Anlage 1).  

 

(2) Abweichend von der Regelung in Absatz 1 können Module durch bereits nachgewiesene 

Kompetenzen auf Antrag anerkannt oder angerechnet werden. Insofern gelten die  

Regelungen des § 21 der RSPO. 

 
 

§  7 Spezialisierung 

 

(1) Die Spezialisierung beginnt mit der Teilnahme an Wahlpflichtmodulen im 3. Fachsemester. 

 

(2) Das Praxisprojekt im 4. Fachsemester dient zur weiteren fachlichen Spezialisierung. Im Rah-

men des Praxisprojektes werden Nachhaltigkeitskompetenzen vertieft. 

 

(3) Es sind 2 aus 5 möglichen Vertiefungsrichtungen als Teil der Spezialisierung zu wählen. Ein 

Studium ohne zwei Vertiefungsrichtungen ist nicht möglich. Studierende können durch einen 
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formlosen Antrag an das Dekanat die Wahl der Vertiefungsrichtung um zwei Studiensemes-

ter verschieben, sofern diese weniger als 60 ECTS aus den Basismodulen erfolgreich ab-

solviert haben. 

 
(4) Darüber hinaus trägt das Modul „Nachhaltiges Management begrenzter Ressourcen“ sowie 

die Bearbeitung der Bachelorarbeit zur Spezialisierung bei.  Die Spezialisierung setzt sich 

darüber hinaus aus den Wahlpflichtmodulen, zwei Vertiefungsrichtungen und  dem Pra-

xisprojekt zusammen (siehe Abbildung 1). 

 

 

Abbildung 1: Übersicht über den zeitlichen und inhaltlichen Aufbau der Spezialisierung 

(5) Die Vertiefungsmodule des 6. Fachsemesters werden in der ersten Hälfte des Semesters 

durchgeführt und abgeschlossen. 

 

(6) Sofern die Kapazitäten es ermöglichen, können weitere Wahlpflichtmodule, Vertiefungsmo-

dule sowie Modulangebote des Sprachenzentrums der HNEE als fakultative Leistung (Wahl-

modul) belegt werden. Diese gehen nicht in die Gesamtnote des Bachelorzeugnisses ein. 

 

(7) Module der Spezialisierung (Wahlpflichtmodule, Vertiefungen) können teilweise oder voll-

ständig in Englisch angeboten werden. Die Bekanntmachung der Unterrichtssprache erfolgt 

über die aktuelle Fassung des Modulhandbuchs. 

 

 

§ 8 Wahlpflicht- und Vertiefungswahl 

(1) Die Belegung der Wahlpflichtmodule für das 3. Fachsemester erfolgt in der Regel im Anwahl-

zeitraum des 2. Fachsemester. Die Vergabe begrenzter Plätze in Wahlpflichtmodulen oder 
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anderen wählbaren Kleingruppen erfolgt bei Überbelegung per Los. Studierende, die nicht 

berücksichtigt werden konnten, erhalten die Möglichkeit zur Nachwahl von Wahlpflichtmodu-

len. 

 

(2) Die Wahl der Vertiefungsrichtungen erfolgt jeweils im 4. Fachsemester spätestens zum 15. 

April.  Es sind 2 aus 5 Vertiefungsrichtungen zu belegen. Sollten einzelne Vertiefungsrichtun-

gen über die maximale, jährlich definierte Studierendenkapazität nachgefragt sein, entschei-

det der/ die Dekan*in in Abstimmung mit der Studiengangsleitung über eine Ausweitung der 

Kapazitäten oder eine Zuteilung der verfügbaren Plätze nach folgenden Regelungen: 

1. Erstellen einer Rangfolge durch das Heranziehen der Durchschnittsnote aus den Basis-

modulen des 1.-3. Fachsemesters. Nicht abgeschlossene Module werden dabei mit einer 

5,0 in die Rechnung einbezogen.  

2. Sollte der letzte zu vergebende Rangplatz mit mehreren Studierenden besetzt sein, ent-

scheidet das Los.  

 

(3) Studierende, die entweder wegen Überbelegung oder Nicht-Zustandekommen des Vertie-

fungsangebotes nur eine oder keine der gewünschten Vertiefungsrichtungen  

erhalten haben, werden bis zum 31.05. über Alternativen informiert und müssen bis zum 

30.06. eine Nachwahl durchführen.  

 

 
§ 9 Praxisprojekt  

 

(1) In das Studium ist im 4. Fachsemester ein Praxisprojekt von 20 Wochen (Vollzeit) integriert, 

das in Kooperation mit einem/ einer Praxispartner*in absolviert wird und die Studierenden 

fachlich sowie methodisch auf eine berufliche Tätigkeit vorbereitet. 

 

(2) Die organisatorischen Einzelheiten sind in der Ordnung über das Praxisprojekt (Anlage 2) 

geregelt. Das Praxisprojekt wird im 3. Fachsemester vorbereitet und durch ein Seminar be-

gleitet. 

 

(3) Das Praxisprojekt kann auch im Ausland absolviert werden. Das praktikumsbegleitende Se-

minar wird in diesem Fall mit Ausnahme der Prüfungsleistung online umgesetzt. 

 

(4) Der/ die Praxispartner*in stellt ein Zeugnis über die erfolgreiche Durchführung des Praxispro-

jekts aus. Hierbei kann die auf der Website veröffentliche Vorlage der Hochschule in der ak-

tuellen Fassung verwendet werden. 
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§  10   Mobilitätsfenster 

 

 Studierenden steht es frei, einen Teil der gemäß Curriculum zu erbringenden Leistungen an 

anderen deutschen oder ausländischen Hochschulen zu absolvieren. Für Studierende, die 

einen Teil des Studiums im In- oder Ausland absolvieren wollen, wird im Vorfeld zu dem Auf-

enthalt an der jeweils anderen Hochschule über die Abteilung Studierendenservice & Interna-

tional Office ein Learning-Agreement abgeschlossen. Dieses wird mit den Studiengangslei-

tungen und ggf. Modulverantwortlichen abgestimmt und an Die/ den Prüfungsauschussvor-

sitzende*n zur Entscheidung weitergeleitet. 

 

 Der Anteil der außerhalb der HNE Eberswalde erbrachten Leistungen aus Pflicht- und Wahl-

pflichtmodulen darf 90 ECTS nicht überschreiten. 

 
 
§ 11   Prüfungen 

 

(1) Die Prüfungen werden studienbegleitend nach Abschluss des jeweiligen Moduls in dem je-

weils dafür in Anlage 1 festgelegten Prüfungszeitraum von Sommer- oder Wintersemester 

angeboten.  

 

(2) Wiederholungsprüfungen werden entsprechend den Regelungen der RSPO HNE Eberswalde 

in der jeweils gültigen Fassung durchgeführt. Die Prüfungen beziehen sich auf die in der Mo-

dulbeschreibung genannten Inhalte. 

 

(3) Ist bei Modulen, die aus mehreren Lehrveranstaltungen bestehen, eine Prüfungsleistung für 

jede Lehrveranstaltung definiert, so gilt das Modul als bestanden, wenn die Prüfungsleistun-

gen aller Lehrveranstaltungen bestanden wurden. Wurde die Prüfungsleistung einer Lehrver-

anstaltung nicht bestanden, muss lediglich die Prüfungsleistung dieser Lehrveranstaltung 

nachgeholt werden. 

Referate oder Präsentationen (mündliche Prüfungsleistungen, gemäß § 11 Abs., 1 und 2 

der RSPO)), die vor Studierenden gehalten werden, sowie Prüfungsleistungen, die mit/ohne 

Erfolg bewertet werden, können auch außerhalb des Prüfungszeitraumes im laufenden Se-

mester erbracht werden, insbesondere während der Vorlesungszeit. 

 

(4) Die Bachelor-Prüfung ist bestanden, wenn der Kandidat oder die Kandidatin 
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a. sämtliche Modulprüfungen mit mindestens der Note 4,0, 

b. das Praxisprojekt mit der Bewertung „mit Erfolg“, 

c. das Bachelor-Seminar mit der bewertung „mit Erfolg“ und 

d. die Bachelor-Thesis mit mindestens der Note 4,0 

abgeschlossen hat. 

Das Notensystem entspricht den Standards des europäischen Systems zur Übertragung von Stu-
dienleistungen (ECTS). Die Gesamtnote des Bachelor-Zeugnisses errechnet sich als Durch-
schnittsnote, die sich aus den gewichteten Einzelnoten der Module zusammensetzt. Die Gewich-
tung erfolgt entsprechend der Vergabe der Leistungspunkte. Die Leistungspunkte der nicht be-
noteten Module werden bei der Berechnung der Gesamtnote nicht berücksichtigt. 
Besteht eine Modulprüfung aus mehreren Prüfungsleistungen, muss jede Prüfungsleistung mit 
mindestens 4,0 bestanden sein.  

 

 
§  12   Bachelor-Thesis 

 

(1) Der Kandidat oder die Kandidatin ist gehalten, eigenverantwortlich ein wissenschaftlich bzw. 

praktisch relevantes Thema für die Bachelor-Thesis auszusuchen. Neben einer rein theore-

tisch-literaturgestützten Thesis, ist ebenso eine empirische Schwerpunktsetzung möglich, 

z.B. in Kooperation mit privaten und öffentlichen Institutionen der Wirtschaft, Verwaltung, 

Zivilgesellschaft, Interessenvertretung. Darüber hinaus sollte sich der Kandidat oder die Kan-

didatin selbst um zwei Prüfer*innen der Bachelor-Thesis bemühen. Zweitprüfer*innen können 

auch geeignete hochschulexterne Personen sein, es gelten die Regelungen im § 8 der RSPO. 

 

(2) Die verbindliche Anmeldung der Bachelor-Thesis mit Thema durch die Studierenden  sollte 

im 6. Studiensemester im Dekanat des Fachbereiches Nachhaltige Wirtschaft unter Verwen-

dung des dafür vorgesehenen Formblattes des Fachbereichs erfolgen.   

Studierende, die in der Regelstudienzeit ihr Studium beenden wollen,  müssen bis spätestens 

Ende April. des betreffenden Jahres die Anmeldung vornehmen. Die Anmeldung kann frühes-

tens nach erfolgreichem Abschluss von Studien- und Prüfungsleistungen im Umfang von min-

destens 75 % der Gesamtzahl der im Studiengang zu absolvierenden Leistungspunkte abzü-

glich der Leistungspunkte für Module des 6. Fachsemesters (112 ECTS-Leistungspunkte) 

vorgenommen werden. Bei der Anmeldung müssen alle Prüfungen der Basismodule erfolg-

reich abgeschlossen sein. Zusätzlich muss bei der Anmeldung ein schriftlicher Nachweis über 

die erbrachten Vorraussetzungen mit eingereicht werden. 

 
(3) Nach erfolgreichem Abschluss sämtlicher Studien- und Prüfungsleistungen (exklusive Ba-

chelor-Thesis und Bachelor-Seminar) muss die Bachelor-Thesis entsprechend § 19 Abs. 7 

RSPO angemeldet werden. Der Prüfungsausschuss kann auf begründeten Antrag eine Ver-
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längerung der Anmeldefrist genehmigen. Erfolgt die Anmeldung nicht in diesem Zeitraum o-

der wird eine Fristverlängerung zur Anmeldung der Bachelor-Thesis nicht beantragt bzw. 

diese nicht eingehalten, gilt die Bachelorarbeit als nicht bestanden. 

 

(4) Der Bearbeitungszeitraum beträgt 3 Monate. In begründeten Ausnahmefällen ist auf Antrag 

und mit Befürwortung des Erstprüfers/ der Erstprüferin eine Verlängerung um bis zu einem 

Monat möglich. Über den Antrag entscheidet der Prüfungsausschuss. 

 

(5) Die Bachelor-Thesis ist, soweit nicht anders mit den Prüfer*innen vereinbart,  in zwei gedruck-

ten und gebundenen Exemplaren sowie zusätzlich in digitalisierter Form fristgemäß im Deka-

natssekretariat Fachbereich Nachhaltige Wirtschaft abzugeben oder fristgerecht an das De-

kanatssekretariat zu übersenden. Zusätzlich muss der Hochschulbibliothek ein gedrucktes 

sowie ein digitales Exemplar (CD, USB) zur Verfügung gestellt werden. Der Abgabezeitpunkt 

wird im Dekanat aktenkundig gemacht und dem Prüfungsamt mitgeteilt. Wird die Arbeit an 

das Dekanat postalisch gesendet, ist der Poststempel entscheidend für die Einhaltung der 

Abgabefrist. Es ist eidesstattlich zu erklären, dass die Druck- und digitalisierte Fassung iden-

tisch sind und die Arbeit nur mit den angegebenen Hilfsmitteln selbstständig erstellt wurde. 

Die Abgabe bzw. der Eingang der Arbeit wird den Einreichenden vom Dekanatssekretariat 

bestätigt. 

 

(6) Die Bachelor-Thesis wird durch zwei Prüfer*innen bewertet, deren Noten zu je 50% in die 

Gesamtnote eingehen. Dazu fertigen die Prüfer*innen jeweils ein Gutachten zur Bachelor-

Thesis an. Sofern die Noten aus beiden Gutachten um mehr als 1,0 voneinander abweichen, 

ist ein/e dritte/r Prüfer*in heranzuziehen. In diesem Fall ergibt sich die Gesamtnote aus dem 

arithmetischen Mittel der Noten aus den drei Gutachten. 

 

(7) Wird eine Bachelor-Thesis nicht bestanden, kann diese einmalig und mit einem neuen Thema 

wiederholt werden. Die Anmeldung des neuen Themas hat innerhalb von sechs Monaten 

nach Bekanntgabe des Ergebnisses der ersten Thesis zu erfolgen. Wird die Frist für die Neu-

anmeldung nicht eingehalten, hat das den Verlust des Prüfungsanspruches zur Folge. 

 
 
§  13  Bachelorgrad 

 

Sind alle Voraussetzungen nach § 11 Abs. 7 erfüllt, wird der Bachelorgrad „Bachelor of Arts 

(B.A.)“ verliehen. Das Zeugnis, die Bachelorurkunde und das Diploma Supplement werden mit 

dem Datum der letzten Prüfung ausgestellt. 
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§  14  Inkrafttreten 

 

(1) Die erste Satzung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Bachelorstudiengan-

ges Nachhaltige Ökonomie und Management tritt mit ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen 

Mitteilungen der HNEE in Kraft.  

 

(2) Sie gilt für Studierende, die das Studium im Bachelor-Studiengang Nachhaltige Ökonomie 

und Management ab dem Wintersemester 2023/24 aufnehmen. 

 
(3) Die Fortgeltung der auf der Grundlage der bisherigen Studien- und Prüfungsordnungsord-

nung des Bachelorstudienganges „Nachhaltige Ökonomie und Management“  vom 

17.06.2021 durchgeführten Prüfungen wird durch das Inkrafttreten dieser Ordnung nicht be-

rührt. Wer sich bei Inkrafttreten dieser Ordnung in dem Bachelorstudiengang „Nachhaltige 

Ökonomie und Management“ befindet, kann das Studium nach den bei der Aufnahme des 

Studiums geltenden Rechtsvorschriften abschließen. 

 

(4) Die Studien- und Prüfungsordnung des Bachelor-Studienganges Nachhaltige Ökonomie und 

Management“ vom 17.06.2021 tritt nach Ablauf der doppelten Regelstudienzeit nach Inkraft-

treten dieser Ordnung außer Kraft. Entsprechende Prüfungsvorgänge müssen bis zu diesem 

Zeitpunkt beendet sein. Studierende, die bis zum Zeitpunkt des Außer-Kraft-Tretens der Stu-

dien-und Prüfungsordnung ihr Studium nicht abgeschlossen haben, verlieren ihren Prüfungs-

anspruch. 

 

Anlagen 

 
Anlage 1: Curriculum  

Anlage 2: Ordnung für das Praxisprojekt 

Anlage 3: Diploma Supplement 

 

Beschluss des Fachbereichsrates des Fachbereiches Nachhaltige Wirtschaft Eberswalde am: 12.07.2023   

Genehmigung durch des Präsidenten der HNE Eberswalde Prof. Dr. Mathias Barth vom:   19.07.2023 

Veröffentlichung in den Amtlichen Mitteilungen der HNE Eberswalde:   19.07.2023 
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Legende: Lehrform Status Zuordnung Prüfungsleistungen 

 V = Vorlesung 
S = Seminar 
Ü = Übung 
 

 P     = Pflicht 
 WP = Wahlpflicht         

 B = Basismodul 
 S = Spezialisie-
rung 

 K   = Klausur 
Ü    = Übung 
pÜ = praktische Übung 

mP      = mündliche  Prüfung 
R          = Referat/ Präsentation 
PL/S   = Planspiel/ Simulation 
 

B      = Beleg 
KB    = Kurzbeleg 
PB    = Projektbericht 

m.E. = mit Erfolg 
 
 

I. Modulübersicht 

Semester Modul Modul / Inhalt Lehrform Status/  
Zuordnung 

ECTS- 
Leis-
tungs-
punkte 

SWS Prüfungs-
leistung 

Gewichtung 

1 BWL 1: Allgemeine  
Betriebswirt-
schaftslehre, Bilan-
zierung und Perso-
nalwirtschaft 

Das Modul Betriebswirtschaftslehre 1 umfasst drei Lehrver-
anstaltungen, die in die Funktionen der Betriebswirtschaft 
einführen: 

1. Die Lehrveranstaltung Allgemeine Betriebswirtschafts-
lehre ordnet Managementprozesse in den Kanon der Ge-
sellschaftswissenschaften ein, erläutert das Erkenntnisob-
jekt der Betriebswirtschaft und unternimmt auf dieser 
Grundlage eine erste Erkundung von Zielsetzungen, der 
Führung und Organisation von Unternehmen.  

2. Die Lehrveranstaltung Bilanzierung gibt einen Einblick in 
die Grundlagen des externen Rechnungswesens.  

3. Die Lehrveranstaltung Personalwirtschaft führt in die Ar-
beitswelt der Zukunft ein. Hierbei werden Aspekte wie de-
mographischer Wandel, Digitalisierung und deren Auswir-
kungen auf den Arbeitsmarkt behandelt.  

 

 

V/Ü 

 

 

 

V 

 

V 

 

 

P/B 

 

P 

 

 

 

P 

 

P 

6 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

4 

 

2 

 

 

 

1 

 

1 

K 180‘ K 100% 
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1 Mikroökonomie In diesem Modul stehen die Grundlagen der Mikroökonomie 
als Teildisziplin der Volkswirtschaftslehre im Mittelpunkt. Es 
werden grundlegende Modelle der Mikroökonomie zur Dis-
kussion gestellt. Hierauf aufbauend erfolgt auch eine Einfüh-
rung in die mikroökonomisch fundierten Grundlagen der Um-
weltökonomie. 

V/Ü P/B 6 6 K 90‘  K 100 % 

1 Verantwortungs-
kompetenzen  
 

Das Modul Verantwortungskompetenzen umfasst zwei 
Lehrveranstaltungen.  

1. Die Lehrveranstaltung Ethik beschäftigt sich damit, wie 
durch rationale Reflexion nachhaltige Wirtschaftsweisen re-
alisiert werden können.  

2. Die seminaristische Lehrveranstaltung Selbst- und Pro-
jektmanagement gibt ergänzend konkrete Hilfestellung 
dazu, wie Studierende die Verantwortung für ihr eigenes 
Studium und ihre Rolle in der Gesellschaft übernehmen 
können. 

 

 

V 

 

S 

P/B 

 

P 

 

P 

6 

 

4 

 

2 

6 

 

4 

 

2 

mP  mP 100 % 

1 Nachhaltigkeit und  
Wissenschaft  

Das Modul Nachhaltigkeit und Wissenschaft umfasst zwei 
Lehrveranstaltungen.  

1. Die Lehrveranstaltung Einführung in die nachhaltige Ent-
wicklung ist inter- und transdisziplinäre konzipiert. Vorlesun-
gen, die von Dozierenden aller Fachbereiche gehalten wer-
den, bilden die Grundlage für praxisnahe Projektarbeit zum 
Thema Nachhaltigkeit.  

2. Die Lehrveranstaltung Wissenschaftliches Arbeiten setzt 
sich mit der Bearbeitung und Verfassung wissenschaftlicher 
Texte auseinander.  

 

 

 

V/S 

 

 

V/S 

P/B 

 

 

P 

 

 

P 

6 

 

 

3 

 

 

3 

 

6 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

R 

 

 

KB 

 R 50 % 
 KB 50 % 

Mathematik in  
den Wirtschafts-
wissenschaften 

 

Das Modul Mathematik in den Wirtschaftswissenschaften 
befasst sich mit den theoretischen und praktischen 
Grundlagen für eine mathematische Grundkompetenz im 
Bereich der Wirtschaftswissenschaften.  

V/Ü P/B 6 4 K 90‘ K 100 % 
 

Gesamt 1. Semester    30 26   
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Semester 

 

Modul Modul/ Inhalt Lehrform Status/  
Zuordnung 

ECTS SWS Prüfungs-
leistung 

Gewichtung 

2 BWL 2: Operatives  
Management, Fi-
nanzierung, Investi-
tion und Kosten-
rechnung 

Das Modul BWL 2 vertieft die betriebswirtschaftlichen Funk-
tionsbereiche mit zwei den Lehrveranstaltungen.   

1. Die Lehrveranstaltung Operatives Management liefert 
grundlegende Methoden und Tools einer effektiven Leis-
tungserstellung und Qualitätssicherung. 

2.Die Lehrveranstaltung Finanzierung, Investition und Kos-
tenrechnung dient der Entwicklung eines Grundverständnis-
ses über Prinzipien und Theorien der betrieblichen Finanz-
wirtschaft und kapitalmarktbezogenen Rahmenbedingun-
gen, verknüpft mit zentralen Elementen des internen Rech-
nungswesens. Inhalt sind auch grundlegende Beurteilungen 
von finanzwirtschaftliche Entscheidungssituationen.  

 

 

 

 

V/Ü 

 

V/Ü 

 

P/B 

 

 

 

P 

 

P 

 

6 

 

 

 

2 

 

4 

6 

 

 

 

2 

 

4 

 

 

 

 

KB 

 

K 

KB 1/3 

K 2/3 

Makroökonomie In diesem Modul wird die Makroökonomie als Teildisziplin 
der Volkswirtschaftslehre in den Mittelpunkt gestellt. Neben 
der Erarbeitung, Analyse und Diskussion von Modellen der 
Makroökonomie werden theoretische und real existierende 
Ansätze nachhaltiger Wirtschaftssysteme betrachtet.  

V/Ü P/B 6 6 mP mP 

2 
Management- 
kompetenzen 

Das Modul Managementkompetenzen umfasst zwei Lehr-
veranstaltungen. 

1.Die Lehrveranstaltung Digitale Anwendungen in der be-
triebswirtschaftlichen Praxis erprobt den Einsatz und die 
Anwendung grundlegender digitaler Tools an konkreten 
Beispielen. 

2.Die Lehrveranstaltung Kompetenzfelder des Manage-
ments vermittelt ein Grundverständnis der zentralen Kom-
petenzen von Nachwuchsführungskräften zur Erfüllung der 
komplexen Aufgaben im Rahmen von modernen Manage-
mentprozessen. 

 

 

V/S 

 

 

 

S 

P/B 

 

P 

 

 

 

P 

 

6 

 

4 

 

 

 

2 

 

6 

 

4 

 

 

 

2 

 

 

K 90‘ 

 

 

 

KB 

K 2/3 
KB 1/3 
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2 Betriebliches 
Umweltmanage-
ment 

Das Modul vermittelt Grundgedanken zum Umweltmanage-
ment als ein Teilbereich des Managements einer Organisa-
tion (Industrie, Gewerbe, Dienstleister, Behörde usw.), der 
sich mit dem Umweltschutz beschäftigt, d.h. mit den Tätig-
keiten, Produkten und Dienstleistungen, die Auswirkungen 
auf die Umwelt haben. Umweltaspekte sind z.B. Energie-
verbrauch, Emissionen, Abfall oder Abwasser, aber auch 
indirekte Faktoren wie die Lebensdauer von Produkten, 
Verwaltungs- und Planungsentscheidungen oder das Ver-
halten von Auftragnehmern werden betrachtet.  

V/Ü P/B 6 6 R R 100 % 

Statistik  
in den Wirtschafts- 
wissenschaften 

Das Modul Statistik in den Wirtschaftswissenschaften ver-
mittelt theoretische und praktische Grundlagen für die Er-
mittlung, die Aufbereitung und die Interpretation von statisti-
schen Daten.  

V/Ü P/B 6 4 K 90‘ K 100 % 
 

Gesamt 2. Semester    30 28   
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Semester Modul Modul/ Inhalt Lehrform Status/  
Zuordnung 

ECTS SWS Prüfungs-
leistung 

Gewichtung 

3 BWL 3: Marktorien-
tierte Unterneh-
mensführung  

Das Modul Betriebswirtschaftslehre 3 - Marktorientierte Un-
ternehmungsführung zielt darauf ab, ein Grundverständnis 
der Aufgaben des Marketings innerhalb der marktorientier-
ten Unternehmensführung zu vermitteln. Der Schwerpunkt 
liegt dabei zum einen auf dem analytischen und konzeptio-
nellen Verständnis eines modernen Managementprozesses 
zur langfristigen Unternehmenssicherung, zum anderen auf 
der operativen Marketingplanung unter Berücksichtigung 
des Marketing-Mix.  
 

V/Ü P/B 6 6 K 90‘ K 100 % 

Gesellschafts- 
kompetenzen 

 

 

In der Reihe der persönlichen Kompetenzen setzt das Mo-
dul Gesellschaftskompetenzen mit zwei Lehrveranstaltun-
gen Schwerpunkte. 
1. In der Lehrveranstaltung Service Learning steht enga-
giertes und selbstverantwortliches Handeln im Vorder-
grund. 

2. Die Lehrveranstaltung Interkulturelle und kommunikative 
Kompetenz bereitet auf das im vierten Semester folgende 
Praktikum bzw. einem möglichen Auslandsaufenthalt vor.  

 

 

S 

 

S 

P/S 

 

P 

 

P 

6 

 

4 

 

2 

6 

 

4 

 

2 

R R 100 % 

Wirtschafts- und 
Umweltrecht  

Das Modul geht auf die rechtlichen Rahmenbedingungen 
im Kontext der Nachhaltigkeit ein. Vermittelt wird ein grund-
legendes Verständnis des Wirtschafts- und Umweltrechts 
und dessen Auswirkungen auf unternehmerisches Handeln.  

 P/B 6 6 K 120‘ K 100 % 

Wirtschaftsenglisch 
in den Nachhaltig-
keitswissenschaf-
ten  

Das Modul Wirtschaftsenglisch in den Nachhaltigkeits-
wissenschaften zielt darauf ab, mit Studiengangs rele-
vanter akademischer Literatur in englischer Sprache ver-
traut zu werden und gleichzeitig Sprachkompetenzen mit 
entsprechenden Fachvokabular durch dialogisch aufge-
baute Gesprächsführung zu vertiefen.  

S/Ü P/B 6 2 R R 100% 

Wahlpflicht 
Es ist zur Vertiefung der fachlichen Kompetenzen im The-
menfeld nachhaltige Ökonomie bzw. nachhaltiges Manage-
ment oder zum Ausbau der persönlichen sowie methodi-
schen Kompetenzen ein Modul aus der Liste der Wahl-
pflichtmodule (siehe Abschnitt II.) zu wählen.  

 WP/S 6 4 Siehe Modulbeschrei-
bungen 

Gesamt 3. Semester    30 24  
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Semester Modul Zielsetzung Lehrform Status/ 
Zuordnung 

ECTS SWS Prüfungs-
leistung 

Gewichtung 

4 Praxisprojekt Die Studierenden bearbeiten in einer (über)regionalen Or-
ganisation (Unternehmen, Behörde, Verein, usw.) eine 
fachliche Aufgabenstellung bzw. ein Projekt und sammeln 
dabei praktische Erfahrungen in dieser Organisation. Dabei 
wenden sie die im Studium vermittelten fachlichen, metho-
dischen sowie sozialen Kompetenzen an. Um die Studie-
renden in ihrer Praxiserfahrung zu unterstützen und eine 
themenbezogene Reflektion anzuregen, wird das Praktikum 
durch ein Seminar begleitet.  

 P/S 30 2  Das Modul 
wird mit Er-
folg (m.E.) 
bewertet. 
Dafür müs-
sen beide 
Bestandteile 
mindestens 
mit ausrei-
chend be-
wertet wor-
den sein.  1. Praktikum  P 24 0 PB (m.E.) 

 2. Praktikumsseminar 

 

S P 6 2 R (m.E.) 

Gesamt 4. Semester    30 2   
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Semester Modul Zielsetzung Lehrform Status/ 
Zuordnung 

ECTS SWS Prüfungs-
leistung 

Gewichtung 

5 Nachhaltiges Ma-
nagement  
begrenzter  
Ressourcen 

Das Modul stellt die Arbeit des Fachbereichs Nachhaltige 
Wirtschaft im Forschungsschwerpunkt 3 „Nachhaltiges Ma-
nagement begrenzter Ressourcen“ der HNEE in den Mittel-
punkt. Studierende erhalten einen Überblick zu diesbezügli-
chen Projekt- / Transfer- und Forschungsergebnissen und 
setzen sich mit diesen auseinander.  
 

V/S P 6 2 Beleg   B 100 % 
 

Vertiefung I Modul A (siehe Abschnitt II.)  WP/S 6 4 siehe Abschnitt III. 

Modul B (siehe Abschnitt II.)  WP/S 6 4 siehe Abschnitt III. 

Vertiefung II Modul A (siehe Abschnitt II.)  WP/S 6 4 siehe Abschnitt III. 

Modul B (siehe Abschnitt II.)  WP/S 6 4 siehe Abschnitt III. 

Gesamt 5. Semester    30 18   
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Semester Modul Zielsetzung Lehrform Status/ 
Zuordnung 

ECTS SWS Prüfungs- 
leistung 

Gewichtung 

6 Vertiefung I Modul C (siehe Abschnitt IV.)  WP/S 6 4 Siehe Abschnitt III. 

Vertiefung II Modul C (siehe Abschnitt IV.)  WP/S 6 4 Siehe Abschnitt III. 

 
 
 

Semester  Zielsetzung Status/ Zuordnung ECTS SWS Prüfungs- 
leistung 

Gewichtung 

6 Bachelorseminar Die Studierenden werden im Prozess der Erstellung der  
Bachelorthesis unterstützt und erhalten eine Möglichkeit  
zum Einholen von Peer-Feedback. 

P/S 6 2 B+R  (m.E.)   

6 Bachelorarbeit Die Studierenden wenden die erworbenen Fähigkeiten des 
wissenschaftlichen Arbeitens bei der Erstellung der Ab-
schlussarbeit an und bearbeiten möglichst in Kooperation 
mit (über)regionalen Organisationen (Unternehmen, Be-
hörde, Verein, usw.) ein praxisrelevantes Thema.  

P/S 12 2 B B 100 %  
 Thesis 

 
 

 Gesamt 6. Semester    30 10   
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II. Fachliche Wahlpflichtmodule im 3. Semester 

Die Studierenden wählen ein Wahlpflichtmodul. Zur Wahl stehen 5 feste Module sowie ein wechselndes Wahlpflichtmodul.  Für die Belegung gelten des Weiteren die Regelungen 
der SPO § 7. 
 

Semester Modul Zielsetzung Lehrform Status ECTS SWS Prüfungs-
leistung 

Gewichtung 

3 Internationale  
Nachhaltigkeitspro-
jekte 

Aktuelle internationale Projekte, welche häufig in Verbin-
dung mit Exkursionen/ Partnerhochschulen, vollständig oder 
teilweise in Englisch umgesetzt werden. Ziel des Projektes 
ist die Erarbeitung von Handlungsalternativen für Herausfor-
derungen der ökologischen, ökonomischen und sozialen 
Nachhaltigkeit. 

S WP/S 6 4 R R 100 % 

Datenmanagement 
Die Studierenden lernen das Konzept und die Bedeutung 
von Datenmanagement/Data Literacy kennen. In Kombina-
tion mit einer Einführung in quantitative Methoden, wie Zeit-
reihenanalysen, Forecasting und Ökonometrie sowie unter 
Verwendung und Vertiefung der Programmiersprache R ler-
nen sie Datensätze statistisch auszuwerten, Prognosen zu 
erstellen, Zusammenhänge zwischen Daten ab- sowie die 
Güte von Schätzmodellen einzuschätzen. 

S WP/S 6 4 R R 100 % 

Management- 
kommunikation 

Entwicklung gewinnender Verhaltensweisen; praktisches 
Training von Präsentations-, Moderations- und Verhand-
lungstechniken; Erkennen und Lösen von Konflikten; siche-
res Beherrschen von Kommunikationstechniken; praktisches 
Beherrschen sämtlicher Phasen einer Bewerbung, vom An-
schreiben bis zum Einstellungsgespräch; Erlernen emotio-
naler Intelligenz und Empathie zur Beherrschung schwieri-
ger Gesprächssituationen und zur Teamentwicklung. 

S WP/S 6 4 R R 100 % 

Marktforschung 

 
 
 

 

Kompetenzen in der Marktforschung sind durch den starken 
Wettbewerb zahlreicher Branchen und die damit zusammen-
hängende Kundenorientierung von großer Bedeutung, um 
bessere Entscheidungen im Management zu ermöglichen. 
Im Modul werden daher zunächst die vielfältigen Gestal-
tungsoptionen der Datenerhebung vorgestellt. Anschließend 
werden die Themen Experimente, Fragebogenerstellung 
und Stichprobenauswahl sowohl theoretisch als auch an-
hand von Praxisbeispielen behandelt. Außerdem finden die 
Verfahren zur Datenanalyse und -interpretation Anwendung. 
 

S WP/S 6 4 B + R B 50 % 
R 50 % 
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 Spezielles  
Wahlpflichtmodul  
(inkl. Projektwerk-
statt) 

Qualifikationsziel ist ein vertiefender oder übergreifender 
Kompetenzerwerb in Ergänzung zu den entwickelten Stan-
dardkompetenzen im übrigen Studium. Die Wahlfreiheit er-
möglicht den Studierenden eine individuelle Vertiefung ent-
weder in fachlicher, aktueller, wissenschaftliche- methodi-
scher, interdisziplinärer oder projektinstrumenteller Hinsicht 
nach persönlicher Neigung: 

 

V/S WP/S 6 4 jeweils nach Modulbe-
schreibung 
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III. Modulübersicht für die Vertiefung ab dem 5. Semester 
Die Studierenden wählen zwei der fünf nachfolgenden Vertiefungsrichtungen. Für die Belegung gelten des Weiteren die Regelungen der SPO § 8. 
 

Vertiefung Modul Zielsetzung Lehrform Status/ 
Zuordnung 

ECTS SWS Prüfungs-
leistung 

Gewichtung 

Nach-
hatigkeits-      
marketing 

Modul A 
Nachhaltiges Kundenmanagement: Im Fokus des Moduls steht die Vermitt-
lung von Kompetenzen zum Aufbau und zur Pflege von Kundenbeziehungen 
für den Verkauf nachhaltiger Produkte. Die Entwicklung des Postmaterialis-
mus und der Digitalisierung als zentrale Determinanten des veränderten Kon-
sumentenverhaltens gilt es zu verstehen und im Kontext des Kundenbezie-
hungsmanagements zu betrachten. 

S WP/S 6 4 mP + B mP  30 % 
B      70 % 

Modul B Nachhaltiges Produktmanagement: Die Handlungsfelder der Produktpolitik zu 
beherrschen, ist ein zentraler Erfolgsfaktor für die Vermarktung nachhaltiger 
Leistungsangebote. Neben der Erarbeitung von Methoden und Konzepten zur 
Gewinnung und Bewertung von Produktinnovationen bildet die konkrete Gestal-
tung nachhaltiger Produkte (u.a. Qualität, Verpackung, Marke und Service) ei-
nen Schwerpunkt des Moduls. Die Relevanz einer umfassenden Produktverant-
wortung (Product Stewardship) wird anhand des Produktlebenszyklus veran-
schaulicht. 
 

S WP/S 6 4 K 120‘ K 100 % 

Modul C Nachhaltiges Kommunikationsmanagement: Die Kommunikation von Themen 
aus dem Bereich Nachhaltigkeit richtet sich an die relevanten Anspruchsgrup-
pen (Stakeholder) des Unternehmens und ist entscheidend dafür, dass sich das 
Engagement sowie die Übernahme von Verantwortung für Umwelt und Gesell-
schaft (Corporate Social Responsibility) positiv auf die Reputation des Unter-
nehmens auswirken kann. Innerhalb des Moduls wird daher der zielführende 
Einsatz von Kommunikationsinstrumenten (Offline und Online) zur Förderung 
des Verkaufs nachhaltiger Produkte vermittelt. Aktuelle Konzepte der Nachhal-
tigkeitskommunikation von Unternehmen werden erarbeitet und bewertet. 

S WP/S 6 4 B + R B 60 % 
R 40 % 
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Vertiefung Modul Zielsetzung Lehrform Status/ 
Zuordnung 

ECTS SWS Prüfungs-
leistung 

Gewichtung 

Responsible 
Business  
Management 

 

 

Modul A Awareness: Das Modul soll ein besonderes Bewusstsein schaffen für Verant-
wortung. Im Fokus stehen die Themen Persönlichkeitsentwicklung, Selbster-
kenntnis und Identität, Mindfulness, normatives Management & Sustainable 
Sub-Economies. Wirtschaftssystembezogene, ethische und sozialpsychologi-
sche Aspekte in der Bewusstseinsforschung werden vertieft betrachtet. Disku-
tiert wird das Mindset von Führungskräften, die Weiterentwicklung von nach-
haltigen Leitbildern, Governance und Compliance. Es werden neuartige Me-
thoden und Tools vermittelt – sowohl zur Entfaltung von individuellen Nachhal-
tigkeitskompetenzen wie auch zum Aufbau zukunftsweisender Unternehmens-
strategien. 

S WP/S 6 4 mP mP 100 % 

Modul B Designmanagement: Das Modul verknüpft auf innovative Weise die Themen 
Circular Design und Management. Forschungsorientiert und praxisnah wer-
den anhand von konkreten Cases folgende Schwerpunkte behandelt: Pro-
duktdesign in kulturhistorischen Kontexten (z.B. im Bereich Fashion, Interior, 
Industriegüter), nachhaltige Materialien und Wertschöpfungsketten, Loo-
ping-Innovationen und Life Cycle Assessments. Darüber hinaus erfolgt eine 
Kontextualisierung der Inhalte durch Ansätze zur Steuerung komplexer Sys-
teme im Ressourcenmanagement. 

S WP/S 6 4 R R 100 % 

Modul C Businessplanning: Kern des Moduls ist der Entwurf nachhaltiger Geschäfts-
modelle und Strategien, sowohl für etablierte wie auch neu zu gründende 
Unternehmen. Dies erfolgt anhand von praktischen Fallbeispielen und eige-
nen Konzeptideen der Studierenden. Insbesondere wird betrachtet, wie so-
zial-ökologische Transformationsprozesse durch Stakeholderdialoge initiiert 
und weiterentwickelt werden können.  

S WP/S 6 4 PB PB 100 % 
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Vertiefung Modul Zielsetzung Lehrform Status/ 
Zuordnung 

ECTS SWS Prüfungs-
leistung 

Gewichtung 

Gemeinwohl- 
orientierte  
Innovationen 
und Entrepre-
neurship 

Modul A 

 

 

Social Innovation und Social Design: Das Modul vertieft und verknüpft Frage-
stellungen zu Social Innovation und Social Design. Zielsetzung ist es, vor dem 
Hintergrund von digitalen und nachhaltigen Transformationsprozessen eine 
gut begründete Theoriebasis zu schaffen, um mit den Ansätzen zu Social De-
sign und zu gemeinwohlorientierten Entrepreneurship Wege für Sozialinnova-
tionen bis hin zur Entwicklung marktfähiger, nachhaltiger Produkte und Dienst-
leistungen zu finden. 

V, Ü, S WP/S 6 4 PB+ R PB 75 % 
R    25 % 

 

 

 1. Innovationsmanagement und digital-nachhaltige Transformation  WP 3 2 

2. Social Design und Creative Industries  WP 3 2 

Modul B 

 

 

Nachhaltiges Unternehmertum: Das Modul Nachhaltiges Unternehmertum ver-
tieft und verknüpft Fragestellungen zu gemeinwohlorientierten Gründungen 
und deren Finanzierung und erlaubt es Studierenden, ein eigenes fiktives 
Social Business zu entwerfen und es im Rahmen einer Computersimulation 
am Marktgeschehen teilhaben zu lassen. 

V+S WP/S 6 4 R R 100 % 

 

 

 

 1. KMU-Start-up-Management und  nachhaltige Finanzierung  WP 3 2 

2. Gründung und Business Plan  WP 3 2 

Modul C Nachhaltiges Personalmanagement: Mitarbeiter*innen sind für Unternehmen 
eine wichtige Ressource, denn ihre Leistungen tragen wesentlich zum wirt-
schaftlichen Erfolg bei. Aus diesem Grund setzen viele Unternehmen verstärkt 
auf nachhaltiges Personalmanagement.  

Das Modul geht auf die Gestaltung eines nachhaltigen und innovationsorien-
tierten Personalmanagements ein und zeigt auch aktuelle Herausforderungen 
auf.  
 

V+Ü WP/S 6 4 R R 100 % 
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Vertiefung Modul Zielsetzung Lehrform Status/ 
Zuord-
nung 

ECTS SWS Prüfungs-
leistung 

Gewichtung 

Unternehmen 
und Regionen 
im Wandel  

 

 

Modul A Wirtschaften in Regionen: Das Modul setzt sich aus zwei Teilmodulen 
zusammen: Im Teilmodul „Grundlagen der Regionalökonomie“ werden 
folgende Fragen beleuchtet: Was bedeutet es, als Unternehmen regional 
verankert zu sein? Wie lässt sich das Wirtschaften im Raum erfassen 
und bewerten – auch mit Blick auf Entwicklungen, Defizite und 
Perspektiven? Was sind auch mikro- und makroökonomischer 
Perspektive die Gründe für Ansiedlung und Abwanderung von 
Unternehmen (und Menschen, Vereine, Institutionen, …)? Was sind 
aktuelle regionale Entwicklungsmodelle und welche Rolle nimmt hierbei 
das Unternehmen ein (Stichwort: CRR – Corporate Regional 
Responsibility). Im Teilmodul „Grundlagen öffentlicher Aktivitäten und 
Daseinsvorsorge“ werden folgende Fragen beleuchtet: Wann und warum 
wird der Staat bzw. die öffentliche Hand aktiv? Welche Rolle spielt diese 
Aktivität mit Blick auf regionale Entwicklung? Welchen Stellenwert nimmt 
Daseinsvorsorge im Rahmen der öffentlichen Aktivitäten ein und wie 
lässt sich diese sicherstellen?  

1. Grundlagen Regionalökonomie 

2. Grundlagen öffentlicher Aktivitäten und Daseinsvorsorge 

V+Ü WP/S 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

3 

4 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

2 

2 

mP mP 100 % 

Modul B Regionen im Wandel: Das Modul setzt sich aus zwei Teilen zusammen und 
startet im ersten Teil mit einer Exkursion in eine exemplarische Region im 
Wandel. Ziel ist, folgende Fragen zu beleuchten: Worin äußert sich der 
Wandel, welche Folgen ergeben sich für unterschiedliche regionale Akteure 
(Unternehmen, Zivilgesellschaft, öffentliche Hand, …) und wie reagiert die 
Region auf den Wandel? Im zweiten Teil, der auf die Exkursion aufbaut, 
werden Methoden und Werkzeuge (analytische, kreative, partizipative) vor-
gestellt, mit denen zum Management des regionalen Wandels beigetragen 
werden kann. 

S WP/S 6 4 B + R B 70 % 
R 30 % 

Modul C Den Wandel gestalten: Auf Basis des erworbenen Wissens aus den Mo-
dulen A und B (oder alternativen, anrechenbaren Modulen) werden in ei-
nem Reallabor der HNEE (z.B. regionale wie jene in Angermünde – 
Haus mit Zukunft und Schwedt – StartUp Labor Schwedt oder auch inter-
nationale wie jene in den Hochschulen und Universitäten, mit denen der 
Studiengang NOEM kooperiert) konkrete Projekte bearbeitet. Hierdurch 

S WP/S 6 4 B B 100 % 
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erfahren Student*innen Selbstwirksamkeit und vertiefen Kompetenzen im 
Bereich der Soft Skills (z.B. Selbst- und Projektmanagement, Kommuni-
kation, Moderation, Kreativtechniken). Die Projekte beziehen sich auf Be-
darfe bzw. laufende Projekte in den Reallaboren und werden zusammen 
mit Praxisakteuren (Unternehmen, Verwaltung, Zivilgesellschaft, …) 
durchgeführt. Das Modul ist als begleitetes / angeleitetes Praxisprojekt 
konzipiert. Es findet zum großen Teil am Standort des jeweiligen Realla-
bors statt. 

Nachhaltige 
Wertschöp-
fung in mittel-
ständischen 
Unternehmen  

 

 

Modul A Sustainable Business and Solutions: Einführung in Aufbau und Funktion 
von erneuerbaren Energien onshore und offshore (z.B. Wasserstoff, 
Wind- und Wasserkraft, Biokraftstoffe, Wärmewende in Stadtquartieren) 
sowie Lösungen für energetische Nachbarschaften und deren Anwen-
dung auf nachhaltige Geschäftsmodelle zur Gründung von Unternehmen 
und Unternehmens-nachfolge. Erkennen und passgenaues Ausfüllen 
von Lücken benötigter nachhaltiger Lösungen sowie von Lücken im regi-
onalen Unternehmensbestand zur Komplettierung regionaler Wertketten 
und Sicherung regionaler Beschäftigung. Aufbau nachhaltiger Unterneh-
mensstrukturen und Geschäfts-prozesse, die im PC-Labor modelliert 
werden. Betriebliche und visionäre Entwicklung mitarbeiter- und beteili-
gungsorientierter Geschäftsmodelle unter verstärktem Bezug auf nach-
haltigkeitsfördernde Rechtsformen wie z.B. Genossenschaften zur kol-
lektiven Akzeptanz nachhaltiger Lösungen. 

V WP/S 6 4 R + B,  
 

R 50 % 
B 50 % 

Modul B Wertschöpfungsorientierte Unternehmensführung: Entwicklung ressour-
censchonender Wertschöpfungsketten und Unternehmensführung; effizi-
ente Organisation nachhaltiger regionaler Stoff- und Wirtschaftskreis-
läufe; innovatives, produktivitätsorientiertes sowie nachhaltiges Denken 
und Handeln in Industrie- und Dienstleistungsunternehmen. Skills: Ver-
ständnis für betriebliche Abläufe und Management von KMU. 

V WP/S 6 4 K 90‘ K 100 % 

Modul C Arbeit 4.0: Vermittlung von betriebsnahen und im betrieblichen Kontext 
anwendungsbereiten Kenntnissen zur nachhaltigen Digitalisierung für Ar-
beit 4.0, Sozialpartnerschaft und New Work. Beteiligungsmanagement: 
Moderne Methoden der Arbeitsorganisation und Mitsprache der Beleg-
schaft in KMU. Nachhaltige und sozialpartnerschaftliche Management-
Techniken, Technikfolgenabschätzung mit Ökobilanzierung, Szenario- 
und Prognose-Analyse, Benchmarking, technische Due Diligence, MA-
Beteiligungsmodelle; nachhaltige, mitarbeiter- und beteiligungsorientierte 
Einführung von und Auftragsabwicklung mit ERP-Systemen. Skills: Prak-
tische Übungen im PC-Labor und Einsatz in KMU vor Ort zur Bearbei-
tung betrieblicher Fragestellungen. 

V WP/S 6 4 R + B,  
 

R 50 % 

B 50 % 
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Das Notensystem entspricht den Standards des europäischen Systems zur Übertragung von Studienleistungen (ECTS).  
Die Gesamtnote der Bachelor-Prüfung errechnet sich als Durchschnittsnote, die sich aus den gewichteten Einzelnoten der Module zusammensetzt. Die Gewich-
tung erfolgt entsprechend der Vergabe der Leistungspunkte. Die Leistungspunkte der nicht benoteten Module werden bei der Berechnung der Gesamtnote nicht 
berücksichtigt. 
 
Besteht eine Modulprüfung aus mehreren Prüfungsleistungen, muss jede Prüfungsleistung mit mindestens 4,0 bestanden sein.  
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Anlage 2  

 

ORDNUNG FÜR DAS PRAXISPROJEKT 

 

Diese Ordnung ist Teil der Studien- und Prüfungsordnung. Sie regelt das Praxisprojekt für 

Studierende des Fachbereiches Nachhaltige Wirtschaft, Studiengang 

Nachhaltige Ökonomie und Management (B.A.), der HNE Eberswalde. 

 

§ 1 Praxisprojekt und Praxispartner*innen 

(1) Während des Studiums findet ein Praxisprojekt statt, das im vierten Semester 

durchgeführt wird. Das Praxisprojekt ist ein Pflichtmodul. 

(2)  Das Praxisprojekt wird unter Betreuung der HNE Eberswalde in geeigneten Betrieben 

der Wirtschaft, bei Behörden oder sozialen Einrichtungen – im folgenden Praxispartner* 

innen genannt – durchgeführt. 

(3) Über die Eignung der Praxispartner*innen für die Durchführung des Praxisprojekts 

entscheidet der/ die vom Fachbereichsrat ernannte Praktikumsbeauftragte. 

 

§ 2 Ziel des Praxisprojekts 

 

(1) Ziel des Praxisprojekts ist es, eine enge Verbindung zwischen den Studieninhalten, 

Nachhaltigkeitsthemen und der Berufspraxis herzustellen. Aufbauend auf dem im 

Studium erworbenen Wissen sollen berufspraktische Kenntnisse und Erfahrungen 

vermittelt werden. 

(2)  Dazu bearbeiten die Studierenden im Rahmen des praxisbegleitenden Seminars institu-

tionelle nachhaltige Fragestellungen unter fachkundiger Anleitung des Praxispartners/ 

der Praxispartnerin.  

(3)  Darüber hinaus fungieren sie während ihrer Praxisphase als studentische Nachhaltig-

keitsmanager*innen, indem sie selbstgewählte Organisationsbereiche anhand von 

Nachhaltigkeitsthemen reflektieren und hinterfragen. Erfahrungen daraus werden in bei-

den Institutionen über entsprechend geregelte Formate  und Berichte gespiegelt. 

 

§ 3 Verantwortung des Fachbereiches 

(1) Der/ die vom Fachbereichsrat bestellte Praktikumsbeauftragte ist als zentraler 

Ansprechpartner der Studierenden für die organisatorischen Rahmenbedingungen zur 

Durchführung des Praxisprojekts verantwortlich. 

(2) Zu den Aufgaben des Praktikumsbeauftragten für das Praxisprojekt gehört unter 

anderem die organisatorische Koordination aller im Zusammenhang mit dem 

Praxisprojekt auftretenden Fragen, insbesondere der Abschluss der Verträge und die 

Klärung der Eignung des Praktikums. 

(3) Die fachliche Betreuung der Studierenden während des Praxisprojekts erfolgt im 

Rahmen der Praktikumsbegleitung in Seminargruppen.  

(4) Studierende, welche im Rahmen ihres Praktikums nicht in Eberswalde am 

praktikumsbegleitenden Seminar teilnehmen können, erhalten fachliche Unterstützung 

im Rahmen eines Online-Seminars. 
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§ 4 Status der Studierenden 

(1) Während des Praxisprojekts bleibt der/ die Studierende Mitglied der HNE Eberswalde 

mit allen Rechten und Pflichten. Der/ die Studierende ist auch verpflichtet, den zur Errei-

chung des Ausbildungszieles erforderlichen Anordnungen des Praxispartner/ der Praxis-

partnerin und der von ihr beauftragten Personen nachzukommen und die für das Unter-

nehmen geltenden Ordnungen, insbesondere Arbeitsordnungen und Unfallverhütungs-

vorschriften sowie Vorschriften über die Schweigepflicht zu beachten. 

 

(2) Studierende können im Semester des Praxisprojektes an Prüfungen teilnehmen. 

Die Pflichten zur Prüfungsabmeldung bleibt durch diese Ordnung unberührt. 

 

§ 5 Dauer des Praxisprojekts 

(1) Das Praxisprojekt umfasst einen Zeitraum von 20 Wochen.  

Frühester Beginn des Pflichtpraktikums ist der 1. März des vierten Semesters.  

Spätester Beginn des Pflichtpraktikums ist der 13. April des vierten Semesters. 

 

(2) Eine Unterbrechung oder Teilung des Praxisprojekts ist nur in zwingenden Fällen mit Zu-

stimmung der/ des Beauftragten und betreuenden Seminarleiters möglich.  

 

(3) Die tägliche Arbeitszeit bestimmt sich nach dem Vollzeitäquivalent des Unterneh-

mens/der Einrichtung. Die Regelungen zur Arbeitszeit müssen dem gelten Arbeitsrecht 

entsprechen. 

 

(4) Ein Wechsel des Praxispartners/ der Praxispartnerin bedarf der Genehmigung der/ des 

Beauftragten.  

 

§ 6 Wege- und Arbeitsunfälle 

Arbeitsunfälle auf der Praktikumsstelle und Wegeunfälle vom und zum Unternehmen/ der Ein-

richtung werden unverzüglich der/dem Praktikumsbeauftragten und dem Unternehmen/ der Ein-

richtung gemeldet, um alle versicherungsrechtlichen Fragen zu erfüllen. Bei Einbezug von Ret-

tungskräften und/oder Rettungsstellen/Notaufnahmen in Krankenhäusern ist dies als Wege- 

und/oder Arbeitsunfall zu benennen.  

 

§ 7 Vertrag 

(1) Der/ die Studierende bewirbt sich selbstständig bei dem Praxispartner/ der Praxispartne-

rin, wobei das vorbereitende Seminar (3. Fachsemester) entsprechende Unterstützung 

bietet. 

 

(2) Der/die Studierende schließt vor Beginn des Praxisprojekts mit dem Praxispartner/ der 

Praxispartnerin einen Vertrag ab. Es wird empfohlen, das aktuell gültige Vertragsmuster 

der HNE Eberswalde zu nutzen. 

 

(3) Der von dem/ der Studierenden sowie des potenziellen Praxispartners unterzeichnete 

Vertrag ist spätestens vier Wochen vor Antritt des Praxisprojekts an die/den Praktikums-

beauftragte*n zur Unterschrift zu senden. 
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§ 8 Anerkennung des Praxisprojekts 

(1) Der zugehörige Projektbericht sowie das Arbeitszeugnis sind spätestens 4 Wochen nach 

Vertragsende beim/bei der Seminarleiter*in und dem/ der Praktikumsbeauftragten einzu-

reichen. Die Anforderungen an die Erstellung des Projektberichtes werden durch den/ 

die Seminarleiter*in vorgegeben, der Umfang sind 10 – 15 Seiten (ohne Deckblatt und 

Anhang). 

 

(2) Auf der Grundlage des Berichtes sowie dem von dem Unternehmen / der Einrichtung 

eingereichten Zeugnis entscheidet der/die Seminarleiter*in innerhalb von zwei Monaten 

über die Anerkennung der erfolgreichen Ableistung. 

 

(3) Wurde das Ziel nicht erreicht, ist das Praxisprojekt in voller oder verkürzter Form (8 Wo-

chen) zu wiederholen. Die Entscheidung über den Umfang trifft der Prüfungsausschuss. 

 

(4) In Ausnahmefällen kann der Prüfungsausschuss statt einer Wiederholung Auflagen fest-

legen. 

 

(5) Konnte der/die Studierende auch nach zweimaliger Wiederholung das Praxisprojekt 

nicht mindestens mit Erfolg abschließen, ist es endgültig nicht bestanden und ein erfolg-

reicher Abschluss des Studiums im Studiengang Nachhaltige Ökonomie und Manage-

ment (B.A.) ist nicht mehr möglich. 

 

§ 9 Inkrafttreten 

Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. 

 



 

 
 

36 

Anlage 3  
 
Diploma Supplement des Bachelorstudiengangs „Nachhaltige Ökonomie und Management“  
 
 
 



 

 

Diploma Supplement 
 

Diese Diploma Supplement-Vorlage wurde von der Europäischen Kommission, dem Europarat und UNESCO/CEPES entwickelt. Das Diploma 
Supplement soll hinreichende Daten zur Verfügung stellen, die die internationale Transparenz und angemessene akademische und berufliche 
Anerkennung von Qualifikationen (Urkunden, Zeugnisse, Abschlüsse, Zertifikate, etc.) verbessern. Das Diploma Supplement beschreibt Eigen-
schaften, Stufe, Zusammenhang, Inhalte sowie Art des Abschlusses des Studiums, das von der in der Originalurkunde bezeichneten Person 
erfolgreich abgeschlossen wurde. Die Originalurkunde muss diesem Diploma Supplement beigefügt werden. Das Diploma Supplement sollte frei 
sein von jeglichen Werturteilen, Äquivalenzaussagen oder Empfehlungen zur Anerkennung. Es sollte Angaben in allen acht Abschnitten enthalten. 
Wenn keine Angaben gemacht werden, sollte dies durch eine Begründung erläutert werden. 
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Integrierte/lange (einstufige) Studiengänge 
Promotion 

 Besondere Zulas-
sungsregelungen 
 

 
 
 
 

Promotion 
(Dr.) 

 
 

(Dissertation / 
evtl. mit struktu-
riertem Promo-

tions-studium) 

Diplom (FH) Grad [4 Jahre] 

Diplom & M.A. Grad, Zertifikate, zertifizierte Prüfungen  

[4-5 Jahre] 

 
 

Promotion 

(Dr.) 

UNIVERSITÄTEN  
und diesen  

gleichgestellte 
SPEZIALISIERTE INSTI-

TUTIONEN 
(Theologische und Päda-
gogische Hochschulen) 

 

[Promotionsberechtigung] 
 

 

 
 

FACHHOCHSCHULEN 
(FH) 

HOCHSCHULEN FÜR 
ANGEWANDTE WIS-

SENSCHAFTEN (HAW) 

 
KUNST- UND MUSIK-

HOCHSCHULEN 
 

[Promotion teilweise 
möglich] 

 

Diplom & Magister Artium (M.A.) Grad [4-5 Jahre]  

Staatsprüfung [3,5-6,5 Jahre] 

Master (M.A./M.Sc./M.Eng./LL.M./M.Ed.) 

[1-2 Jahre] Bachelor (B.A./B.Sc./B.Eng./LL.B./B.Ed.) 

[3-4 Jahre] 

Master (M.A./M.Sc./M.Eng./LL.M.) 

[1-2 Jahre] Bachelor (B.A./B.Sc./B.Eng./LL. B.) 

[3-4 Jahre] 

Master (M.A./M.F.A./M.Mus./M.Ed.) 

[1-2 Jahre] Bachelor (B.A./B.F.A./B.Mus./B.Ed.) 

[3-4 Jahre] 

Besondere Zulas-
sungsregelungen 
  

Besondere Zulassungs-
regelungen 
 

Besondere Zulas-

sungsregelungen 

Studiengänge und  

Abschlüsse  

Erster Abschluss 

Zweiter Abschluss 

Besondere Zulas-
sungsregelungen 
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http://www.kmk.org/
mailto:hochschulen@kmk.org
mailto:hochschulen@kmk.org
mailto:zab@kmk.org
mailto:eurydice@kmk.org
mailto:eurydice@kmk.org
mailto:post@hrk.de
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Diploma Supplement 
 

This Diploma Supplement model was developed by the European Commission, Council of Europe and UNESCO/CEPES. The purpose of the 
supplement is to provide sufficient independent data to improve the international ‘transparency’ and fair academic and professional recognition of 
qualifications (diplomas, degrees, certificates etc.). It is designed to provide a description of the nature, level, context, content and status of the 
studies that were pursued and successfully completed by the individual named on the original qualification to which this supplement is appended. 
It should be free from any value judgements, equivalence statements or suggestions about recognition. Information in all eight sections should be 
provided. Where information is not provided, an explanation should give the reason why. 
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Integrated/long (one-tier) Programmes 
Doctorate 

Transfer procedures 

 
 
 
 

Doctorate 
(Dr.) 

 
 

(Thesis research; 
may include for-

mal course work)  

Diplom (FH) degree [4 years] 

Diplom & M.A. degree, certificates, certified examinations  

[4-5 years] 

 
 

Doctorate 

(Dr.) 

UNIVERSITIES  
(Universitäten) & 

SPECIALISED INSTITU-
TIONS 

of university standing 
(Theologische und Päda-
gogische Hochschulen) 

 

[Doctorate] 
 

 

UNIVERSITIES OF AP-
PLIED SCIENCES (UAS) 

(Fachhochschulen,  
FH, and Hochschulen für 

Angewandte Wissen-

schaften, HAW) 

 
UNIVERSITIES OF 

ART/MUSIC 
(Kunst-/ 

Musikhochschulen) 
 

[Some Doctorate] 
 

Diplom & Magister Artium (M.A.) degree [4-5 years]  

Staatsprüfung (State Examination) [3.5-6.5 years] 

Master (M.A./M.Sc./M.Eng./LL.M./M.Ed.) 

[1-2 years] Bachelor (B.A./B.Sc./B.Eng./LL.B./B.Ed.) 

[3-4 years] 

Master (M.A./M.Sc./M.Eng./LL.M.) 

[1-2 years] Bachelor (B.A./B.Sc./B.Eng./LL.B.) 

[3-4 years] 

Master (M.A./M.F.A./M.Mus./M.Ed.) 

[1-2 years] Bachelor (B.A./B.F.A./B.Mus./B.Ed.) 

[3-4 years] 

Transfer procedures 

Transfer procedures 

Transfer procedures 

 
Programmes/  

degrees 

First degree 

Second degree 

Transfer procedures 
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http://dict.leo.org/se?lp=ende&p=/Mn4k.&search=in
http://dict.leo.org/se?lp=ende&p=/Mn4k.&search=certain
http://dict.leo.org/se?lp=ende&p=/Mn4k.&search=cases
http://www.kmk.org/
mailto:hochschulen@kmk.org
http://www.kmk.org/
mailto:zab@kmk.org
http://www.kmk.org/
mailto:Eurydice@kmk.org
mailto:Eurydice@kmk.org
http://www.hrk.de/
mailto:post@hrk.de
http://www.higher-education-compass.de/


Diploma Supplement  Page 11 of 10 

 

 

1 The information covers only aspects directly relevant to purposes of 

the Diploma Supplement. 
2 Berufsakademien are not considered as Higher Education Institu-

tions, they only exist in some of the Länder. They offer educational 
programmes in close cooperation with private companies. Students 
receive a formal degree and carry out an apprenticeship at the com-
pany. Some Berufsakademien offer Bachelor courses which are rec-
ognised as an academic degree if they are accredited by the Accred-
itation Council. 

3 German Qualifications Framework for Higher Education Degrees. 

(Resolution of the Standing Conference of the Ministers of Education 
and Cultural Affairs of the Länder in the Federal Republic of Germany 
of 16 February 2017). 

4 German Qualifications Framework for Lifelong Learning (DQR). Joint 

resolution of the Standing Conference of the Ministers of Education 
and Cultural Affairs of the Länder in the Federal Republic of Ger-
many, the German Federal Ministry of Education and Research, the 
German Conference of Economics Ministers and the German Fed-
eral Ministry of Economics and Technology (Resolution of the Stand-
ing Conference of the Ministers of Education and Cultural Affairs of 
the Länder in the Federal Republic of Germany of 15 November 
2012). More information at www.dqr.de 

5 Recommendation of the European Parliament and the European 

Council on the establishment of a European Qualifications Frame-
work for Lifelong Learning of 23 April 2008 (2008/C 111/01 – Euro-
pean Qualifications Framework for Lifelong Learning – EQF). 

6 Specimen decree pursuant to Article 4, paragraphs 1 – 4 of the in-

terstate study accreditation treaty (Resolution of the Standing Con-
ference of the Ministers of Education and Cultural Affairs of the Län-
der in the Federal Republic of Germany of 7 December 2017). 

7 Interstate Treaty on the organization of a joint accreditation system 

to ensure the quality of teaching and learning at German higher ed-
ucation institutions (Interstate study accreditation treaty) (Decision of 
the Standing Conference of the Ministers of Education and Cultural 
Affairs of the Länder in the Federal Republic of Germany of 8 De-
cember 2016), Enacted on 1 January 2018. 

8 See note No. 7. 
9 See note No. 7. 

10 Access to higher education for applicants with a vocational qualifica-

tion, but without a school-based higher education entrance qualifica-
tion (Resolution of the Standing Conference of the Ministers of Edu-
cation and Cultural Affairs of the Länder in the Federal Republic of 
Germany of 6 March 2009). 
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